
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG DES LANDKREISES NORDWESTMECKLENBURG 

 

 

Wismar, 17.07.2023 

Sehr geehrte Pressevertreter, 

wir haben folgende Informationen für Sie: 

 

Baugenehmigung für zeitweise Unterkunft Upahl erteilt 

 

 

Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg hat aufgrund der 

Entscheidung des Landesinnenministeriums MV die Baugenehmigung für die Errichtung der 

zeitweisen Unterkunft für Asylbewerber im Gewerbegebiet Upahl erteilt. 

Die Genehmigung erfolgte entsprechend des ursprünglichen Bauantrages, allerdings mit der 

Auflage, die Einrichtung nicht mit mehr als 250 Personen zu belegen und damit die 

Unterkunftsgröße zu begrenzen. So hatte es das Landesinnenministerium in seiner 

Entscheidung festgelegt.  

 

Am 5. Juli hatte der Landkreis Bescheid aus dem Ministerium für Inneres Bau und 

Digitalisierung, in seiner Rolle als obere Bauaufsichtsbehörde, erhalten, dass der Bau der 

Unterkunft trotz einer von der Gemeinde erlassenen Veränderungssperre weitergehen kann. 

Grundlage ist der Paragraf 246 Absatz 14 des Baugesetzbuches.  

 

„Nach dem Baustopp im März und der anschließenden Veränderungssperre haben wir die 

Monate andauernde Wartezeit auf eine Entscheidung aus dem Ministerium genutzt, um intern 

weiter an dem Bauantrag zu arbeiten. So konnten wir nach abgeschlossener rechtlicher 

Prüfung des Schreibens aus dem Ministerium relativ schnell zum Abschluss kommen.“, so 

Landrat Tino Schomann. 

 

Eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten zur Errichtung wäre somit nach jetzigem Stand ab 

Kalenderwoche 30 möglich. Es sind allerdings weitere Absprachen mit dem Auftragnehmer 

notwendig. Wann letztlich dort Kapazitäten frei sind, um einen konkreten Baubeginn nennen 

zu können, steht noch nicht fest. Nach der Fertigstellung der Unterkunft werden die beiden 

Sporthallen in der Kreisstadt Wismar leergezogen, in denen aktuell noch rund 200 Personen 

untergebracht sind. Die dort jetzt untergebrachten Menschen können nach über sieben 

Monaten in eine bessere Unterkunft ziehen und die Sporthallen können wieder in ihre reguläre 

Nutzung übergehen. 
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